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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der
Stadt Eisenach (Zweitvvohnungssteuersatzung) unter Verzicht auf eine zweite Beratung
nach § 15 Abs. 2 Geschäftsordnung.

Il. Begründung

Das Bundesverfassungsgericht (BverfG) hat am 11. Oktober 2005 folgende Entscheidung
getroffen: Die Zweitwohnungssteuer für die berufsbedingte Nebenwohnung eines verheirateten
Berufstätigen ist unzulässig, soweit die lnnehabung einer aus beruflichen Gründen gehaltenen
Wohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten besteuert wird, dessen eheliche
Wohnung sich in einer anderen Gemeinde befindet.

ln der Begründung des Urteils heißt es, die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer von diesem
Personenkreis diskriminiert die Ehe und verstößt gegen den Artikel 6 Abs. 1 Grundgesetz.

Nach § 31 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz sind Entscheidungen des BverfG für alle
Behörden und damit auch für die Stadtverwaltung Eisenach verbindlich.

Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Eisenach
(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 12.07.2002 verstößt gegen die Grundsätze dieser neuen
Rechtssprechung. Sie ist um o.g. Befreiungstatbestand zu erweitern.

Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen sowie das Thüringer Landesvenıvaltungsamt haben
vorab eine Prüfung des Satzungsentwurfes vorgenommen. Der in der 1. Änderungssatzung
aufgenommene Befreiungstatbestand wird den Anforderungen des Beschlusses vom BverfG
vom 11.10.2005 in umfassendem Maße gerecht.

Es ist zu beachten, dass die bisherigen Bescheide nach geltender Rechtslage ergingen und
insofern ihre Bestandskraft behalten. Die aktuelle Rechtsprechung vom 11. Oktober 2005 gilt
nur für die zukünftig zu bescheidende Zweitwohnungssteuer.

Die Satzungsänderung erfolgt daher mit Wirkung 01.01.2006.

S hneider
berbürgermeister

Anlagen

Entwurf der Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in
der Stadt Eisenach
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